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Im Ra"mell der Verbtill,leall"örlillg ZIIIIl ElltwlIrf zlir AlIsfü"rlillg des Altell-lIl1d Pj1egegesetzes NRW 
lIIllll/lieft § 92 SGB XI (APG DVO NRW) 

Zu Begin dieser Ausruhrung erlaube ich mir den Hinweis, dass der vorliegende Entwurfan sehr vielen Stellen vom 
Tatsächlichkeitsprinzip, das das BSG Urteil 20 II einfordert abweicht. Auch ist der behandelnde Fa ll in Sachsen, mit 
100% geförderten Einrichtungen, nicht mit der Situation in NR W zu vergleichen. 
Die Umsetzung der DVO wird bei den Trägem der Einrichtungen zu einem erheblichen BUrokratie-aufwand ruhren, da 
die Nachweispnicht eine neue Foml der Datenaufbereitung erfordert. Das ruhrt zu erheblichen dauerhaften 
Mehraufwand, auch bei den zuständigen Behörden, der letztendlich ober die Vergiltungen aus dem SGB XI refinanziert 
werden muss. 

§ 2 Abs.2 : Der Pro-Platz-Wert von 93.500,--€ ( 1.870,-€X50 m2 ~ 93.500,--€) ist faktisch eine Absenkung dieses Wertes 
seit 2003. Auf dieser Basis wUrde sich der fort geschriebene Wert auf ca. II O.OOO,-€ im Jahre 2014 belaufen. Hier ist, 
auch vor dem Hintergrund der geforderten Raumkonzepte, eine ÜberprUfung notwendig. Die Freie Wohlfahrtspflege hat 
eine jährliche Fortschreibung auf Basis eines Preisindex rur Wohngebäude in NRW, mit dem Basisjahr 20 14, 
vorgesch lagen. 

§ 2 Abs.4: Dringend muss in dem Entwurf auch die Tatsache eingearbeitet werden, dass bei Umbau der Altbauten, z.B. 
um die 80%ige Einze lzimmerquote zu schaffen, mehr als die gerurderten 50 qm und auch im Einzelfall mehr als die als 
Ausnahme zuge lassenen 55 qm pro Platz in einer Einrichtung geschaffen wird. 

§ 2 Abs. 5 + 7: Grundsätzlich wird es durch die Reduzierung der Abschre ibungsmögl ichkeiten auf2% bei Neubauten, 
fLlr Investoren nicht mehr möglich zu wirtschaft lich vertretbaren Bedingungen zu bauen. Wie können von 
Darlehenslaufzeiten von 25 bis 30 Jahren, einschI. deren Tilgung ausgehen. Bei einer AFA von 2% ist die Ti lgung nicht 
zu leisten. 
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§ 3 Abs. 4-6: Nur bei Anpassungen bestehender Gebäude ist die AFA von 4% zulässig. Bei den Anpassungen 
bestehender Gebäude ist in der Regel ein Abbau von bestehenden Pflegeplätzen die Folge. Da ein Ergänzungsneubau in 
unmittelbarer Nähe nicht immer möglich ist. 
Es kann angenommen werden, das die Auswirkungen der §§ 2+3 zu einem Abbau von Pflegeplätzen fllhn. Damit wird 
der politische Wille eines ,,0-Wachstums" nicht erreicht. Dies ist vor dem Hintergrund einer stetig ansteigenden Anzahl 
Pflegebedilrftiger nicht bedarfsgerecht. Diese Lilcke ist durch neue WOhnr0t111en, Quaniersentwicklung oder/und 
ehrenamtlicher und nachbarschaftlicher Hil re nicht zu schließen. 

§ 5: Hier ist keine Bildung von Rück lagen bzw. des notwendigen Eigenkapital möglich. Die Abschreibungen aus der 
Erstinvestition wird in der Rege l fllr die Rilckfllhrung und Ti lgung vom Fremdkapital bzw. des Eigenkap itals eingesetzt. 
Das lässt kein kaufmänn isches Handlungen, das in die Zukunft gerichtet ist, zu. 

§ 6: Hier ist die anerkannte Pro-Platz-qm eine relevante Größe. Bei Umbauten ist es ke ine Se ltenheit, das mehr als die 
bewilligten 50 qm bzw. 55 qm pro Platz vorgehalten wird. Das ist aber ein maßgeblicher Einflussraktor aurdie Höhe 
des leistenden Instandhalrungsaufwand . Auch ist die Höhe von 15,90 € je qm nicht auskömmlich. Hier wird aur 
entsprechende Berechnungen aus dem öffentlichen Wohnraum (2. Berechnungsverordnung) verwiesen, eine 
entsprechende Rege lung ist für das Wohnen in einer Pflegeeinrichtung auch an zu selzen. 
Durch die Aufwandsbetrachtung sind dem Träger die betriebswinschaftl ichen Spielräume genommen. Daher ist die 
Pauschale um den tatsächlichen Aufwand anzupassen und damit zu refinanzieren. Aufden Aufwand fLir die Nachweise 
bei den Trägem und den Behörden ist bereits hingewiesen worden, da kOnftig sämtliche Aufwendungen nachgewiesen 
werden mUssen. 

§ 8: Nach der vorliegenden DVO ist die konkrete Vergleichsberechnung nicht klar, wenn die Miete Ober einen 
bestimmten Ze itraum restgesetzt werden soll. Die dann anerkannte Miete muss als Basis gleichbleibender Kosten fllr 
den Ze itraum des Vertragsverhältnisses (z.B. 10 oder 20 Jahre) zugrunde gelegt werden. 

§ 8 Abs. 8: FOr bereits abgeschlossene Mietverträge ist ein Bestandschutz bis zum Auslauren des Vemages notwendig. 
Die Begrenzung aufS Jahre ist willkil rlich und stellt den Mieter vor wirtschaftliche Prob leme, wenn der Vem ag keine 
KOndigungsmöglichkeit vors ieht. Falls ja, wird der Vennieter vor dem Problem der Refin anzierung seiner 
Darlehnsverpfli chtung geste ll t. Dam it wird die wirtschaftl iche Ex istenz in Frage gestellt, obwohl die Venräge nach 
gültigem Recht geschlossen wurden und dies nun in Frage gestell t wird. Das schafft eine Änderung der 
Geschäftsgrundlagen, die die Venragspanner nicht zu verantwonen haben. 

§ 11 : FOr die EDV-Ausstattung wurde aurgrund von gesondenen Absprachen mit dem Landschaftsverband, unter 
Betei ligung des Min isteriums, fllr die Einrichtungen eine Pauschale akzeptien. Diese flillt nun ersatzlos weg. 
Diese Pauschale wurde als Ausgleich dafll r gesehen, das durch die umrassenden Rege lungen sei t greifen der 
Pflegeversicherung ein hoher Aunvand im Bereich der EDV-A usstanung entstanden ist. Diese EDV-Ausstattung ist ein 
"sonstiges An lagegut". Hier sollte für Klarheit in der DVa gesorgt werden. 
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